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StuPa Präsidium 29.09.2021

Raumnutzung StuPa-Büro durch AntiRa-Referat

Das Studierendenparlament möge beschließen, dass das 
AntiRa-Referat das StuPa-Büro für Beratungsgespräche mitnutzen darf. 
Dies gilt unter der Bedingung, dass die Nutzung des Raumes 24 Stunden 
vorher dem StuPa-Präsidium angekündigt wurde und von diesem die 
Zustimmung erhalten hat.

Die Arbeit des AntiRa-Referates beinhaltet unter Anderem das Angebot 
von Beratungsgespräche zum Lösen personenbezogener Anliegen. Da 
es dabei um sehr persönliche Anliegen gehen kann, ist das AStA-Büro 
nicht als Räumlichkeit geeignet, da sich dort auch viele andere 
Referentinnen aufhalten. Wenn das StuPa-Büro nicht vom 
StuPa-Präsidium benötigt wird, bietet es die nötige Privatsphäre für diese 
Gespräche und kann dementsprechend gut für diesen Zweck genutzt 
werden.
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